
505 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P.). 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
womit das Bundesgesetz, vom 4. Juli 1947, 
B. G. BI. Nr. 183, über die Fürsorge für die 
Opfer des Kampfes um ein freies, demokra
tisches österreich und die' Opfer politischer 
Verfolgung (Opferfürsorgeges~tz), abgeän
dert wird (1. Opferfürsorgegesetz-Novelle). 

Der Nat1ona.Imt hat beschlossen: 

§ 1. Der' ,§ 1, Abs. (4), des iBundesgesetzes vom 
4. Juli 1947, B. G.lBl. Nr. 11'83, hat zu la,uten: 

"Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die in 
den Albs. (1) bis (3) genannten Personen dann 

,anspruch&berechtigt, wenn sie 
a) "am 13. März 1938 die österreichische 

lBundesbürgersch'<lft besessen. haben und im 
Zeitpunlkte / der Anspruchs,anme1dung 
österreichische Staatsbürger sind, oder 

b)zw,ar ~6t nach dem 2,7. April. 1945 die 
österreichische Staat&bürgerechaft erworben 
halben, jedoch ihren Wohnsitz im Gebiet 
der RepUJbl~k Österreich .schon vor dem 
.t3. März 1938 durch mehra16 zehn Jahre 
!hatten, oder 

c) ·ihre Ansprüche 'Von unter ,a und Jb ge
'nannten 'Personen ,aJbleiten." 

§ 2. In§ 111, Abs. (1), ist nach Ziffer 2 ei1i~ 
zus,erzen.: ,,3. Zu ,den nach Z;jffer 2 gebührenden 
Unterhaltsrenten wird ein, Teuerungszusch'},ag 
von' 40 v. [H. des zur Anweisung gelr.mgenden 
Rentenbezuges . ·~ewährt." \ 

§ 3. Der § 12, Albs. (2), hat zu lauten: 
,,(2) A11l Krankenkassen haiben den Inhalbem 

einer tArntsbescheinigung die, s,atzungsmäßig 
vorgesehenen Höchst'leistungen 'zu gewähren, je
doch hat eine Aus'ZJah}ung IV\on Kmnlken- und 
H~usgeld ,an Hinterbliebene, :die im Besitze einer 
Amnsbescheinigung sind, sowie, an. Personen' zu 
unterbleiben, die eine Rente nach ,§ 11 des Ge
setzes bezielhen." 

§ 4. Die Bestimmungen -dieses Ges,etzes treten 
rü~wirkend mit 2. Septernber 1947 in Krak 

§, 5. Mit .der VolLziehung dieses Gesetzes ist 
das Bundesminist,eriumfiür soziale Verwaltung 
im iEinrvernehmen mit dem Bund·esministerium 
für Funanun !betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Zu § 1: 
Der § 1, Abs. (4), des ORG.!47 läßt in der 

de'l'zeitiJg.en iRassung ,dit; tAusleg'ung zu, daß der 
Nachweis der österr~ichischen iBunde~bürger-

13. Mä,rz 193'8 schon durch mehr ,als '10 J:ahre 
hatten. lDieser Wille, ·des Ges,etiZgebers wirid 
durch die textliche Korrdktur - Verlegung d'er 
"lit.a" zwei Zeilen tiefer - nunmehr unzwei
deutig zum Ausdru~ gebracht. --- schaft am 13. März 1'938, ,auch weiter.'hin als (!ib

s,ol~te VomuoSlSetzung für eine :Ans,pruchsberech
tigung nach OiFG.!47 gefordert werde, wäJhrend Alt e if'!\l s S u n g: "Im Sinne dieses Bundes
der Wille ,des Gesetzgdbere uIrZlweifelhah die gesetlZeoS sind -die in den lAbs. Cl) Ibis 1(3) ~e
Anspruchsbere<;htigung !\luch j,enen :Personen zu- nannte~ 'Personen .. dann ,ans:pr~~sber~ch;t1gt, 
sprechen will, die zwar erst nach dem 12.7. A,pril wenn Sl~. am 13. iMarz 193,8 dIe osterreIchIsche 
194'5 die 'Ö6terreichi6che St~atsibiürg-erscha:ft er- Bundeshu~gerschaJft besessen th.alhen und 
wofiben haben, aber ihr,en ordentlichen Wohn-I' 'jl) im Zeit,punikte der tAnspruchsme1dung 
sitz im Gebiet' der Republilk 'Österreich vor dem; östel'rdchische Staatsbürger sind, oder 

\ 
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b) zw,ar erst n;ach dem -27. April 1945 die 1 Zu § 4': 
österreichisch·e iSt,,"atsbürgerscha~t er- Am 2. Septemher 1947 ist das zur novellierende 
wor1ben haben, Jedoch ihren ood'emlichen Opfer<f.üns:orgegesetz vorn 4. Juli 1947, B. G. BI. 
Woh!16itz im Gebiet der Repulblilk Ö6ter- Nr. 183, in Kraft getreten. 

_ reich schon vor 'dem 13. iMn 1938 durch 
, mehr ,als 10 }ahre hatten, oder Opfer. 

Schilling c) ilhre Aru;prüche von unter ,aund Ib ge
Rente zUr ISicherung ,det) Lebensunter

_ I haltes nach § 11, Albs. 1(1), Ziffer/ 2, 
n,annten Per/,onen albleiten." 

Zu § 2: monatlich mit 40 v. H. Teueru~zu-
Die El1gänzung des OFIG./<1947 üher die Ein- I schhg .. . ........... 326'87 

führung ,eines Teuerungszuschlages zu den O:p if er r oe ri t e: ,~ 
Unterhaltsrenten Iberuht auf einer Entschließung, Versdhrrenstuife T 
mit der der Natiorualr,at in seiner Sitzung am II 
30. lu'li 1947 das Bundesmini6terium f,ür soziale " UI 
Ver:w,al:ung laufgefondert hat',!m ~ahmen ~er I " IV 

22'50 
80'-

168'-
240'~ 

al-1gem:men LoIhn- un:d Prelsel'hohung eme I ," • . . 
Novdherung der, !Bestimmungen ,des I§ 1<1, i 0 p if er ren. t e für A r ib oe i t s ver 'W e n-
Albs. (I), '~Unlkt 2, des Opferf'~sorgeg~e~s I .d u n g s u n .fälh i g e~ ' .. 
v,om 4. Julr 1947, B. G.IBl. Nr.1183, Ibezughch S.:lHlllcg 

d~r H~he ~~r Beme65ung der Unterhaltsr-enten I Versehrt;enstulfe IJjI ledig 327:80 
mIt Ruckwlr!kung vom T,age de6 Inknalfttr,etens ' "/ LII 'Verh. 36385 
des OFG. einzulbringen. I Vers,elhrtenstuife IV l~di,g 369:80 

Diese Entschltießung ist .aar,aüf zurückzu~- , 
führen, daß 'bei der Ablfassung ,de6 § 11, Abs. (1), 

" IV ver1h. , . 405',85 
I} iFlür jedes IK:ind 38 S. 

Ziffer 2, die' steuerfr,eien Beträge des Einikom- Zur 0 p .f e r ren te ib e i P 10 e ge Ib e cl iÜ r f-
mensteuerg~etze6 0~lsHöch1;t<ausmaß der Ur:ter- ti g k ei t: 
hahsrente) als 31usrelchende GrundLag,e zur Slche- i Pfl . I OniB für 
rung des Lelben6unter'haltes der Opfer und I' A e,Lg~zu a'ge 'zudr l" e!~~ehIo"te 

. . b· ,'nueltsverwen ungsun[a 1ge . 14.0 S Ibis 245 S 
HInterhh~ enenan . .,geno. mn:,en worden waren, I ' 
im Einkommensteuengesetz n,ach .dem 1. August Hmterbliebene. 
1947 .aber den geänderten Leben&halturug6kost.en I 'chiliing 

durch eine Erhähungder 6teuer'freien Beträge Rente zur Sicherung des Leben~,un.ter-
des Ein1kommensteuergesetzes nicht Rechnung haltes na-ch '§ 11, Alb5. (1), Ziffer2, monat-
getrogen worr-,den ist. lieh mit 40 v. H. Teuerungs;lJU5ch,lag' . 326'87 

Das 0iF1G.l1947 muß daher in der Richtung Hin'terlblielb,enenrente: 
eine'. Novellierung erfGlhren, .daß im § 1.1, 
Ab6. (2), nach Ziffer 2,. ein neuer Albsatz mit· Erwerlbsifälhi!ge Witwe dhne Kin1d' . 

Er.wer!b6unlfälhi,ge Winw<eolhne Kind Ztiff·er 3 einzufügen wäre, demzufolge zu den 
nach Ziffer 2 gebührrenden 'U,nt-erh"altsr,enten, ialb (über 4~5 J,ahre) .... -. . . . 
2. September '.l947, ein Teuerungszusm.lag von Witwe mitt Kind I(ü\ber 45 '}ahre) 

2 Kindlern " 
40 v. H. Ides 'zur Aruweißung g~langenden " " 
Rentenhezuges gewährt wird. ! 

" " 
" 

Am 1. November 1. J. snanden 8060 Personen: " ., 5 
(Op1fer und Hinterlblidbene) im Genusse von-

-,8070 

. ,161'35 
212'5'60 
289'80 
354'05 
40875 
'45875 

OF.-Renten. Der Ges,a'tmatvfWiand der bisher 
nach 0F1G.l45 'bewilligten Renten·beträgt sonach 
bei:etiner Unt,erhaltsrente von 233 Stm 
Monat - 200.380 S. 

Beispiel: 
1 . Opf.er erwetibsunlfädüg 

In, ver1h., .drei Kinlder: 
Ver.sehrtenstuife 

Durch den 40prozentigen Teuerungszuschlag 
ergibt sich daher ein Mehr.aufiWand von 80.1'52 S 
im Monat. / 

iDie lbudgetmäßige Bedeckung dies,es Mehr·auf
w.andes ,auf Grund der 1. Oplfel'lfürsorgegesetz
Novelle ,~b Oktober 1947 ißt gegeben. 

Zu § 3: 
Diese 'Bestimmung ,beinha'ltet eine Druck

fe'h1e~richtigung. :In der let,zten Zeile des § 12, 
,Aoo. I(~), istst,att ",§ 1 0" ,,§ 11" zu setzen. 

Opfer rente flÜr tEr!Werlooul}lfälhige, verh .. 
3 Kintl,er ....... . 
Unterhalts.rente 1) ...• 

erhält in Summe monatlich 

2. W,itwe 3 Kinfder: 
Hrn terbliebenenren t'C: 
U nterihalt.srente 1) 

1) wenn kein anderes Einkommen. 

Schilling 

3163'85 
114'~ 

3126'87 

804"72 

354'05 
3'216'87 -----
680'92 . 
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